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vorbehaltenen Rechte Gebrauch zu machen wünscht, die Anlage zu

jeder Zeit käuflich zu erwerben berechtigt ist.

§. 33.
Nach Ablauf der Concessionsdauer steht der Gemeinde das

Recht zu, nach ihrer Wahl entweder die ganze Anlage mit allen
Eigenthums-, Bezugs-, Benützungs- und sonstigen Rechten um das

genehmigte Anlagecapital (§, 16) oder zu dem gerichtlich erhobenen

Schätzungswerth zu übernehmen, oder einer zweiten Unternehmung
eine Concession zur Wasser-Versorgung der Stadt Linz zu ertheilen,
insoferne dieselbe günstigere Bedingungen macht als die Unter¬
nehmung Salbach, Körte & Comp, oder selbst nach Belieben die
Stadt mit Wasser zu versorgen.

8. 34.
Die Unternehmer für sich und ihre Rechtsnachfolger stimmen

zu, daß diese Urkunde in Ansehung der von ihnen zu legenden

und eventuell zu ergänzenden Cautionen, sowie der fälligen Con-
ventional-Strafbeträge sofort vollstreckbar sein solle.

§. 35.
Die aus diesem Vertrage entstehenden und denselben be¬

treffenden Streitigkeiten sind durch das jeweilig conipetente k. k.

Gericht in Linz zu entscheiden und unterwerfen sich die Unter¬
nehmer für sich und ihre Rechtsnachfolger ausdrücklich diesem

Gerichtsstände.
§. 36.

Die Unternehmer verpflichten sich, die Sicherstellung des der
Stadt nach den §§. 29, 31 und 33 zustehenden Uebernahmsrechtes
durch grundbücherliche Eintragung dieses Vertrages auf allen zur
Wasserleitung gehörigen Objecten zu bewirken und resp. zu ge¬

statten, daß die Gemeinde auf Kosten der Unternehmung diese

grundbücherliche Eintragung erwirken könne.
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